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IX/2020/188 

 

 

 

Beschlussvorlage  
Drucksachen-Nr.:  
IX/2020/188 

Personalausschuss nicht öffentlich 03.11.2020 

Kreisausschuss nicht öffentlich 11.11.2020 

Kreistag öffentlich 11.11.2020 

 
 
Tagesordnungspunkt 

Besetzung der freien Wahlbeamtenstelle einer/eines Kreisrätin/Kreisrates nach 
Besoldungsgruppe B 4 BBesG 

 
Beschlussvorschlag: 
Herr Sebastian Smolinski wird mit Wirkung vom 01.02.2021 bzw. zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von 8 
Jahren zum Kreisrat ernannt. 
 
Gleichzeitig wird Herr Smolinski in eine Planstelle der Besoldungsgruppe B 4 einge-
wiesen. 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
Gem. § 108 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
können in Landkreisen außer dem Hauptverwaltungsbeamten (Landrat) auch andere 
leitende Beamtinnen und Beamte nach Maßgabe der Hauptsatzung in das Beamten-
verhältnis auf Zeit berufen werden. 
 
§ 7 der Hauptsatzung des Landkreises Aurich bestimmt, dass die allgemeine Vertrete-
rin/der allgemeine Vertreter der Landrätin/des Landrates als Erste Kreisrätin/Erster 
Kreisrat und eine/ein weitere/weiterer leitende/r Beamtin/Beamte in das Beamten-
verhältnis auf Zeit berufen werden. 
 
Durch den Ablauf der Amtszeit von Frau Krabbe ist die weitere Wahlbeamtenstelle seit 
dem 16.01.2020 vakant. Die Stelle wurde am 20.06.2020 öffentlich ausgeschrieben, 
worauf sich insgesamt 16 Personen (4 Frauen sowie 12 Männer) beworben haben.  
 
Herr Smolinski erfüllt die gestellten Anforderungen an die Stelle vollumfänglich. Er 
konnte sich durch seine Präsentation im Auswahlverfahren vor der Verwaltung und 
auch im Kreisausschuss erfolgreich durchsetzen. Herr Smolinski ist seit 2016 Leiter des 
Rechtsamts einschl. der Zentralen Vergabestelle beim Kreis Warendorf. 
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Unter Beachtung der Auswahlkriterien Eignung, Befähigung und Sachkunde (§ 109 
Abs. 2 S. 2 NKomVG) soll Herr Sebastian Smolinski zum Beamten auf Zeit für die Dauer 
von 8 Jahren gewählt und zum Kreisrat ernannt werden. Für die Wahl ist gem. § 109 
Abs. 1 NKomVG die absolute Mehrheit erforderlich, d. h. es muss die Mehrheit der 
Mitglieder des Kreistages für Herrn Smolinski stimmen.   
 
 
  
 
 

Finanzielle Auswirkungen im Haushaltsjahr: 
 

Bisher für diese Stelle veranschlagt  
(Ersatz-Einstellung) 

Betrag: 

0,00  € 

Neu zu veranschlagen 
 

Betrag: 

  € 

Mehr-/Minderaufwand 
 

Betrag: 

  € 

Zusätzlicher Aufwand (Neueinstellung; Beförderung, Höhergruppierung) 
 

Betrag: 

  € 

Folgekosten/Jahr 
 

Betrag: 

143.601,42  € 

Haushaltsmittel vorhanden Deckung falls keine HH-Mittel vorhanden Deckung üpl./apl. Ausgabe 

Ja         Nein  

Budget 

üpl. Ausgabe  

apl. Ausgabe 

 

 

 

Investitionsnr.:       
Kostenstelle:       
Kostenträger:       
Sachkonto:       

 
 
 
 

 Erstellungsdatum:  Unterschrift  

 28.10.2020 gez. Meinen 
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